
Allgemeine Bedingungen für die Versiche-
rung von Reisegepäck
(AVB Reisegepäck 2008 - kurzfristig)
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1. Welche Sachen und Personen sind versichert?
2. Gegen welche Gefahren besteht Versicherungsschutz?
3. Was ist nicht mitversichert?
4. Welche Schäden werden nur begrenzt ersetzt?
5. Inwieweit besteht Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen und

Wasserfahrzeugen?
6. Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz und wel-

ches ist der Geltungsbereich?
7. Was versteht man unter Versicherungswert und was ist bei der

Ermittlung der Versicherungssumme zu berücksichtigen?
8. Was muss bei der Prämienzahlung berücksichtigt werden und

wann beginnt und wann endet die Haftung der Würzburger 
Versicherungs-AG (Würzburger)?

9. Wie wird die Entschädigung berechnet?
10. Was ist bei Eintritt eines Schadens zu beachten (Obliegenheiten)?
11. Wann hat die Würzburger das Recht, die Schadenzahlung zu ver-

weigern?
12. Wann muss die Entschädigung gezahlt werden?
13. Welches Gericht ist zuständig?
14. Welche Vorschriften finden auf den Versicherungsvertrag Anwen-

dung?

1. Welche Sachen und Personen sind versichert?
1. Versichert ist das gesamte Reisegepäck von Ihnen und Ihren mitrei-

senden Familienangehörigen bis zu der von Ihnen gewählten Versi-
cherungssumme. Als Familienangehörige im Sinne des Tarifes zäh-
len – sofern im Versicherungsschein namentlich aufgeführt –  Ihr Part-
ner und die ständig im gemeinsamen Haushalt lebenden unterhalts-
berechtigten Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Versi-
cherungsschutz besteht nur während der von Ihnen angegebenen
Dauer der Reise, für welche dieser Vertrag abgeschlossen wurde.

2. Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen des persönlichen Reisebe-
darfs, die während der Reise mitgeführt, am Körper oder in der Klei-
dung getragen oder durch ein übliches Transportmittel befördert wer-
den.Als Reisegepäck gelten auch Geschenke und Reiseandenken,die
auf der Reise erworben werden.Gegenstände,die üblicherweise nur
zu beruflichen Zwecken mitgeführt werden,sind nicht versichert.Sa-
chen,die dauernd außerhalb des Hauptwohnsitzes der Versicherten
aufbewahrt werden (z.B. in Zweitwohnungen,Booten,Campingwa-
gen), gelten nur als Reisegepäck, solange sie von dort aus zu Fahr-
ten, Gängen oder Reisen mitgenommen werden.

3. Falt- und Schlauchboote sowie andere Sportgeräte jeweils mit Zu-
behör sind nur versichert, solange sie sich nicht in bestimmungsge-
mäßem Gebrauch befinden. Außenbordmotoren sind stets ausge-
schlossen.

4. Pelze,Schmucksachen,Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-,Film-
apparate und tragbare Videosysteme,jeweils mit Zubehör,sind - un-
beschadet der Entschädigungsgrenze in Ziff. 4 Nr. 1 - nur versichert,
solange sie
a) bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden oder
b) in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt wer-

den oder
c) einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung übergeben sind

oder
d) sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines Ge-

bäudes, eines Passagierschiffes oder in einer bewachten Garde-
robe befinden:
Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall jedoch nur,so-
lange sie außerdem in einem verschlossenen Behältnis unter-
gebracht sind, das erhöhte Sicherheit auch gegen die Wegnah-
me des Behältnisses selbst bietet.Pelze,Foto-,Filmapparate und
tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör sind auch dann ver-

sichert, wenn sie in ordnungsgemäß verschlossenen, nicht ein-
sehbaren Behältnissen einem Beförderungsunternehmen oder
einer Gepäckaufbewahrung übergeben sind.

5. Nicht versichert sind Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und
Dokumente aller Art,Mobiltelefone,Laptops,Gegenstände mit über-
wiegendem Kunst- oder Liebhaberwert,Kontaktlinsen,Prothesen je-
der Art, sowie Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge jeweils mit Zube-
hör, einschließlich Fahrräder, Hängegleiter und Segelsurfgeräte
(Falt- und Schlauchboote siehe aber Nr. 3). Ausweispapiere (Ziff. 9 Nr.
1 d) sind jedoch versichert.

2. Gegen welche Gefahren besteht Versicherungsschutz? 
Versicherungsschutz besteht,
1. wenn versicherte Sachen abhandenkommen, zerstört oder beschä-

digt werden,während sich das Reisegepäck im Gewahrsam eines Be-
förderungsunternehmens, Beherbergungsbetriebes, Gepäckträgers
oder einer Gepäckaufbewahrung befindet.

2. während der übrigen Reisezeit für die in Nr.1 genannten Schäden durch
a) Diebstahl,Einbruchdiebstahl,Raub,räuberische Erpressung,Mut-

oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung);
b) Verlieren - hierzu zählen nicht Liegen-,Stehen- oder Hängenlas-

sen - bis zur Entschädigungsgrenze in Ziff. 4 Nr. 2;
c) Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicherten;
d) bestimmungswidrig einwirkendes Wassers einschließlich Regen

und Schnee:
e) Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion;
f) höhere Gewalt.

3. wenn Reisegepäck nicht fristgerecht ausgeliefert wird (den Bestim-
mungsort nicht innerhalb von 24 Stunden nach der vorgesehenen
Ankunftszeit den Versicherten erreicht). Ersetzt werden die nachge-
wiesenen Aufwendungen für Ersatzkäufe bis zu 10 % der Versiche-
rungssumme, höchstens EURO 380,oo.

3. Was ist nicht mitversichert?
1. Ausgeschlossene Gefahren

Ausgeschlossen sind die Gefahren
a) des Krieges,Bürgerkrieges,kriegsähnlicher Ereignisse oder inne-

rer Unruhen
b) der Kernenergie
c) der Beschlagnahme,Entziehung oder sonstiger Eingriffe von Ho-

her Hand.
2. Nicht ersatzpflichtige Schäden

Die Würzburger leistet keinen Ersatz für Schäden, die
a) verursacht werden durch die natürliche oder mangelhafte Be-

schaffenheit der versicherten Sachen, Abnutzung oder Verschleiß;
b) während des Zeltens oder Campings innerhalb des hierfür be-

nutzten Geländes eintreten, es sei denn, dass hierüber eine be-
sondere Vereinbarung besteht.

4. Welche Schäden werden nur begrenzt ersetzt?
1. Schäden an Pelzen,Schmucksachen und Gegenständen aus Edelme-

tall sowie an Foto-,Filmapparaten und tragbaren Videosystemen je-
weils mit Zubehör (Ziff.1 Nr.4) werden je Versicherungsfall insgesamt
mit höchstens 50 v. H. der Versicherungssumme ersetzt. Ziff. 5 Nr. 1
d) und Nr. 2 Satz 2 bleiben unberührt.

2. Schäden
a) durch Verlieren (Ziff. 2 Nr.2 b),
b) an Geschenken und Reiseandenken, die auf der Reise erworben

wurden, werden jeweils insgesamt mit bis zu 10 v. H. der Versi-
cherungssumme, maximal mit EURO 380,00 je Versicherungs-
fall ersetzt.

5. Inwieweit besteht Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen und 
Wasserfahrzeugen?

1. a) Versicherungsschutz gegen Diebstahl oder Einbruchsdiebstahl,aus
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unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder Anhängern be-
steht nur, soweit sich das Reisegepäck in einem fest umschlossenen
und durch Verschluss gesicherten Innen- oder Kofferraum befindet.
b) Die Würzburger haftet im Rahmen der Versicherungssumme in
voller Höhe nur, wenn nachweislich aa) der Schaden tagsüber zwi-
schen 6.00 und 22.00 Uhr eingetreten ist oder
bb) das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in einer abgeschlossenen

Garage – Parkhäuser oder Tiefgaragen, die zur allgemeinen Be-
nutzung offen stehen, genügen nicht – abgestellt war oder

cc) der Schaden während einer Fahrtunterbrechung von nicht län-
ger als zwei Stunden eingetreten ist.

c) Können Sie keine der unter b) genannten Voraussetzungen nach-
weisen, ist die Entschädigung je Versicherungsfall auf EURO
250,00 begrenzt.

d) In unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder Anhängern
nicht versichert sind Pelze,Schmucksachen und Gegenstände aus
Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate und tragbare Videosyste-
me jeweils mit Zubehör.

2. Im unbeaufsichtigten Wassersportfahrzeug besteht Versicherungs-
schutz gegen Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- und Böswil-
ligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) nur, solange sich die
Sachen in einem fest umschlossenen und durch Sicherheitsschloss
gesicherten Innenraum (Kajüte,Backkiste o.ä.) des Wassersportfahr-
zeuges befinden. Pelze, Schmucksachen, Gegenstände als Edelme-
tall sowie Foto-,Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils mit
Zubehör, sind im unbeaufsichtigten Wassersportfahrzeug nicht ver-
sichert.

3. Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit eines Versi-
cherten oder einer von ihm beauftragten Vertrauensperson beim zu
sichernden Objekt, nicht jedoch z. B. die Bewachung eines zur allge-
meinen Benutzung offenstehenden Platzes o. ä.

6. Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz und 
welches ist der Geltungsbereich?

1. Innerhalb der vereinbarten Vertragsdauer beginnt der Versicherungs-
schutz mit dem Zeitpunkt, an dem zum Zwecke des unverzüglichen
Antritts der Reise versicherte Sachen aus der ständigen Wohnung des
Versicherten entfernt werden,und endet,sobald die versicherten Sa-
chen dort wieder eintreffen.Wird bei Reisen im Kraftfahrzeug das Rei-
segepäck nicht unverzüglich nach der Ankunft vor der ständigen Woh-
nung entladen, so endet der Versicherungsschutz bereits mit dieser
Ankunft.

2. Der Versicherungsschutz verlängert sich über die vereinbarte Lauf-
zeit hinaus bis zum Ende der Reise, wenn sich diese aus vom Versi-
cherten nicht zu vertretenden Gründen verzögert und der Versicher-
te nicht in der Lage ist, eine Verlängerung zu beantragen.

3. Die Versicherung gilt für die jeweils versicherte Reise im vereinbar-
ten Geltungsbereich.

7. Was versteht man unter Versicherungswert und was ist bei der 
Ermittlung der Versicherungssumme zu berücksichtigen?

1. Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert des gesamten
versicherten Reisegepäcks gemäß Ziff. 1 entsprechen. Auf der Reise
erworbene Geschenke und Reiseandenken bleiben unberücksichtigt.

2. Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der allgemein erforder-
lich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte am ständigen Wohn-
ort des Versicherten anzuschaffen abzüglich eines dem Zustand der
versicherten Sachen (Alter,Abnutzung,Gebrauch etc.) entsprechen-
den Betrages (Zeitwert).

8. Was muss bei der Prämienzahlung beachtet werden und wann 
beginnt und wann endet die Haftung der Würzburger?

1. Die Einmalprämie gilt für den vereinbarten Zeitraum und ist unver-
züglich nach Erhalt des Versicherungsscheins zu zahlen, jedoch nicht
vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.
Geraten Sie mit der Zahlung der Erstprämie in Verzug,gelten die Be-
stimmungen des § 37 VVG, geraten Sie mit der Zahlung einer Folge-
prämie in Verzug gilt § 38 VVG.

2. Die Haftung der Würzburger beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt,
jedoch nicht vor Antritt der Reise.

9. Wie wird die Entschädigung berechnet?
1. Im Versicherungsfall ersetzt die Würzburger

a) für zerstörte oder abhandengekommene Sachen ihren Versiche-
rungswert zur Zeit des Schadeneintritts;

b) für beschädigte reparaturfähige Sachen die notwendigen Repa-
raturkosten und gegebenenfalls eine bleibende Wertminderung,
höchstens jedoch den Versicherungswert;

c) für Filme, Bild-,Ton und Datenträger nur den Materialwert;

d) für die Wiederbeschaffung von Personalausweisen,Reisepässen,
Kraftfahrzeugpapieren und sonstigen Ausweispapieren die
amtlichen Gebühren.

2. Sie tragen von jedem Schaden einen Selbstbehalt in Höhe von EURO
25,00.

3. Vermögensfolgeschäden werden nicht ersetzt.
4. Ist die Versicherungssumme gemäß Ziff. 8 bei Eintritt des Versiche-

rungsfalles niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung),
so haftet die Würzburger nur nach dem Verhältnis der Versicherungs-
summe zum Versicherungswert.

5. Im Falle einer Doppelversicherung gelten §§ 59 und 60 VVG.
10. Was ist bei Eintritt eines Schadens zu beachten (Obliegenheiten)?
1. Sie oder die versicherte Person haben

a) jeden Schadenfall unverzüglich der Würzburger anzuzeigen;
b) Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, insbe-

sondere Ersatzansprüche gegen Dritte (z. B. Bahn, Post, Reede-
rei,Fluggesellschaft,Gastwirt) form- und fristgerecht geltend zu
machen oder auf andere Weise sicherzustellen und Weisungen
der Würzburger zu beachten.

c) alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein
kann. Er hat alle Belege, die den Entschädigungsanspruch nach
Grund und Höhe beweisen, einzureichen, soweit ihre Beschaf-
fung ihm billigerweise zugemutet werden kann,und auf Verlan-
gen ein Verzeichnis über alle bei Eintritt des Schadens gemäß
Ziff. 1 versicherten Sachen vorzulegen.

2. Schäden,die im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens (ein-
schließlich Schäden durch nicht fristgerechte Auslieferung gem.Ziff.
2 Nr. 3) oder Beherbergungsbetriebes eingetreten sind, müssen die-
sen unverzüglich gemeldet werden. Der Würzburger ist hierüber ei-
ne Bescheinigung einzureichen.Bei äußerlich nicht erkennbaren Schä-
den ist das Beförderungsunternehmen unverzüglich nach der Ent-
deckung aufzufordern, den Schaden zu beseitigen und zu beschei-
nigen.Hierbei sind die jeweiligen Reklamationsfristen zu berücksich-
tigen.

3. Schäden durch strafbare Handlungen (z B. Diebstahl, Raub, vorsätz-
liche Sachbeschädigung) sind außerdem unverzüglich der zuständi-
gen Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste aller in Verlust
geratenen Sachen anzuzeigen. Der Versicherte hat sich dies polizei-
lich bescheinigen zu lassen. Bei Schäden durch Verlieren (Ziff. 2 Nr.
2b) hat der Versicherte Nachforschungen beim Fundbüro anzustel-
len.

4. Verletzen Sie bzw. die versicherte Person eine der vorstehenden Ob-
liegenheiten oder verletzen Sie sonstige vertragliche Obliegenheiten,
verlieren Sie bzw. die versicherte Person Ihren Anspruch auf die Ver-
sicherungsleistung. Verstoßen Sie bzw. die versicherte Person grob
fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren Sie bzw. die versi-
cherte Person Ihren Anspruch zwar nicht vollständig, aber der Versi-
cherer kann die Leistung im Verhältnis zur Schwere Ihres Verschul-
dens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht,wenn Sie bzw. die versicher-
te Person nachweisen,dass Sie bzw.die versicherte Person die Oblie-
genheit nicht grob fahrlässig verletzt haben. Trotz Verletzung Ihrer
Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung
von Belegen bleibt der Versicherer jedoch insoweit zur Leistung ver-
pflichtet als Sie bzw.die versicherte Person nachweisen,dass die vor-
sätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für
die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder
den Umfang der Leistungspflicht ursächlich war.
Die vollständige und teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers hat
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehen-
den Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung,das
der Versicherer Sie bzw.die versicherte Person durch gesonderte Mit-
teilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
Verletzen Sie bzw. die versicherte Person die Obliegenheit zur Aus-
kunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen arglistig wird
der Versicherer in jedem Fall von seiner Verpflichtung zur Leistung
frei.

11. Wann hat die Würzburger das Recht, die Schadenzahlung zu 
verweigern?

1. Die Würzburger ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn Sie
oder eine versicherte Person über Umstände zu täuschen versuchen,
die für den Grund oder die Höhe der Leistung von Bedeutung sind.

12. Wann muss die Entschädigung gezahlt werden?
1. Ist die Leistungspflicht der Würzburger dem Grunde und der Höhe

nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung binnen
zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann ein Monat nach Anzeige des
Schadens als Abschlagszahlung der Betrag beansprucht werden,der



| 3

nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.
2. Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit 1 Prozent unter

dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen, minde-
stens jedoch mit 4 Prozent und höchstens mit 6 Prozent im Jahr. ie
Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb eines Mo-
nats seit Anzeige des Schadens gezahlt wird. Zinsen werden erst fäl-
lig, wenn die Entschädigung fällig ist.

3. Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagszahlung und der Beginn
der Verzinsung verschieben sich um den Zeitraum, um den die Fest-
stellung der Leistungspflicht der Würzburger dem Grunde oder der
Höhe nach durch Ihr Verschulden verzögert wurde.

4. Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördliche Er-
hebungen oder ein strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicher-
ten eingeleitet worden, so kann die Würzburger bis zum rechtskräf-
tigen Abschluss dieser Verfahren die Zahlung aufschieben.

13. Welches Gericht ist zuständig?
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die Würzburger bestimmt
sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz der Würzburger oder dem
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassungen der Würzbur-
ger. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der
Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem Gericht
erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.
14. Welche Vorschriften finden auf den Versicherungsvertrag 

Anwendung?
Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen etwas anderes bestimmt
ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt insbesondere für die im
Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen,die nach Maßgabe der Ver-
sicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages sind.
15. Anschrift der Würzburger
Würzburger Versicherungs-AG, Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg

Allgemeine Hinweise

Subsidiaritätsklausel
Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine Entschä-
digung aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden kann,ge-
hen diese Leistungsverpflichtungen vor. Dies gilt insbesondere aus Leistun-
gen aus der gesetzlichen Krankenversicherung und Beihilfeleistungen.Soweit
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung beansprucht werden
kann, steht es Ihnen frei, welchem Versicherer Sie den Schadenfall melden.
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Würzburger Versicherungs-AG | Bahnhofstraße 11 | 97070 Würzburg
Telefon 09 31 . 27 95-0 | Telefax 0931 . 27 95 291
Sitz der Gesellschaft Würzburg, HRB 3500
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Ronald Frohne
Vorstand: Dr. Klaus Dimmer, Dirk Guß, Daniela Streich

Einwilligungsklausel nach dem Bundes-
datenschutzgesetz
I. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen Da-
ten 
Hiermit willige ich darin ein, dass meine allgemeinen personenbezoge-
nen Daten unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und
der Datenvermeidung verwendet werden 
1.zur Risikobeurteilung,zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leis-
tungspflicht durch die Würzburger Versicherungs-AG
2.zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit einem Vorversicherer,
den ich bei Antragstellung genannt habe.
3. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies er-
folgt durch Übermittlung an und zur dortigen Verwendung durch Rück-
versicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesi-
chert werden soll. Eine Absicherung bei Rückversicherern im In- und Aus-
land dient dem Ausgleich der vom Versicherer übernommenen Risiken
und liegt damit auch im Interesse der Versicherungsnehmer. In einigen
Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie
- sofern erforderlich - ebenfalls entsprechende Daten übermitteln.
4. durch andere Unternehmen/Personen innerhalb und außerhalb der
Würzburger Versicherungs-AG,denen der Versicherer Aufgaben ganz oder
teilweise zur Erledigung überträgt. Die Unternehmen/Personen werden
eingeschaltet,um die Antrags-,Vertrags- und Leistungsabwicklung mög-
lichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung
der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden.
Die eingeschalteten Unternehmen/Personen sind im Rahmen ihrer Auf-
gabenerfüllung verpflichtet,ein angemessenes Datenschutzniveau sicher
zu stellen,einen zweckgebundenen und rechtlich zulässigen Umgang mit
den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der Verschwiegenheit
zu beachten.
5.zur Beratung und Information über Versicherungs- oder sonstige Finanz-
dienstleistungen durch den für mich zuständigen Vermittler.
II. Datenverwendung zur Risikobeurteilung und Leistungsprüfung 
Ich willige in die Verwendung der erfassten oder von mir angegebenen
oder übermittelten Gesundheitsdaten zur Risikobeurteilung und zur Leis-
tungsprüfung durch die Würzburger Versicherungs-AG ein.Die Grundsät-
ze der Datensparsamkeit und Datenvermeidung sind zu beachten.
III. Erklärung für mitzuversichernde Personen
Die vorstehenden Erklärungen gebe ich auch für meine mitzuversichern-
den Kinder sowie die von mir gesetzlich vertretenen mitzuversichernden
Personen ab, die die Bedeutung dieser Erklärungen nicht selbst beurtei-
len können.

Auszug aus dem Gesetz über den 
Versicherungsvertrag (VVG)
§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit,die vom Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu
erfüllen ist,kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats,nach-
dem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat,ohne Einhaltung einer Frist
kündigen,es sei denn,die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf gro-
ber Fahrlässigkeit.
(2) Bestimmt der Vertrag,dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Ver-
sicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Lei-
stung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer
die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat.Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,seine Leistung in ei-
nem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer gro-
ben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach
Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles be-
stehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung,dass
der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
(5) Eine Vereinbarung,nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer ver-
traglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

§ 78 Haftung bei Mehrfachversicherungen
(1) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versi-
chert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschä-
digungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Mehrfachversicherung), haf-
ten die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner, dass jeder Versiche-
rer den von ihm nach dem Vertrag zu leistenden Betrag zu zahlen hat, der
Versicherungsnehmer aber insgesamt nicht mehr als den Betrag des Scha-
dens verlangen kann.
(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßga-
be der Beiträge verpflichtet, die sie dem Versicherungsnehmer nach dem
jeweiligen Vertrag zu zahlen haben. Ist auf eine der Verischerungen aus-
ländisches Recht anzuwenden, kann der Versicherer, für den das ausländi-
sche Recht gilt,gegen den anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausglei-
chung nur geltendd machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgebli-
chen Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist.
(3) Hat der Versicherungsnhemer eine Mehrfachversicherung in der Absicht
vereinbart,sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Versiche-
rer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nich-
tigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 79 Beseitigung der Mehrfachversicherung
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachver-
sicherung entstanden ist,ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfach-
versicherung geschlossen,kann er verlangen,dass der später geschlossene
Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßi-
ger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch
die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden,wenn die Mehrfachversicherung dadurch
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge
der Versicherungswert gesunken ist. sind in diesem Fall die mehreren Ver-
sicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer ge-
schlossen worden,kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßi-
ge Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.


